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2.6  Richtlinien für verschiedene Mittelempfänger

1. Allgemeine Grundlagen und Zielsetzung
Ziel dieser Richtlinie ist die Förderung der Durchführung
von Sportvorhaben im Rahmen der internationalen Zu- 
sammenarbeit insbesondere mit den Partnerregionen
des Landes, die durch den LandesSportBund Nieder- 
sachsen (LSB) koordiniert und vereinbart werden sowie
von internationalen Maßnahmen, die der LSB und seine
Sportjugend selbst durchführen.
Es gelten die in den „Allgemeinen Abrechnungsbestim-
mungen für den LSB, seine Gliederungen und Mitglie-
der“ (Allg. Abrechnungsbestimmungen), soweit diese
Richtlinie keine abweichenden Regelungen enthält.

2. Antragsberechtigte
Antragsberechtigt sind Landesfachverbände und Sport- 
vereine, die ordentliches Mitglied im LSB sind, sowie
Sportbünde, die Gliederungen des LSB sind, und die
eine Maßnahme gemäß Ziffer 1 durchführen. Darüber
hinaus kann der LSB eigene Maßnahmen aus den För- 
dermitteln finanzieren.

3. Fördervoraussetzungen
– Bestätigung des Kooperationspartners des LSB über

die geplante Maßnahme.
– Siehe Allg. Abrechnungsbestimmungen Ziffer 2.1.1 –

2.1.6

4. Gegenstand der Förderung
Förderfähig sind grundsätzlich folgende Maßnahmen
gemäß Ziffer 1:
Vorrangig werden

– Sportliche Jugendbegegnungen und Trainingscamps
sowie

– Trainer*innen- und Athlet*innenaustausche gefördert.
Darüber hinaus können
– Fachseminare,
– Freiwilligendienste oder
– Delegationen von Fach- und Führungskräften in der

sportartspezifischen und sportartübergreifenden Zu- 
sammenarbeit gefördert werden.
Maßnahmen, die überwiegend Erholungs- bzw. Freizeit- 
zwecken dienen, können nicht gefördert werden.

5. Förderfähige Ausgaben
Förderfähig sind, sofern nicht anders in der entspre- 

chenden Kooperationsvereinbarung geregelt, die 
Fahrtkosten für An- und Abreise sowie die Fahrtkosten 
vor Ort, Kosten für Visa, Ausgaben für Unterkunft und 
Verpflegung, Ausgaben für das Programm sowie ggf. ein 
Vorbereitungstreffen, Ausgaben für die Versicherung im 
unmittelbaren Zusammenhang mit der geförderten Maß- 
nahme, Honorare, Gastgeschenke und Arbeitsmaterial 
im unmittelbaren Zusammenhang mit der geförderten 
Maßnahme. 
Notwendige und angemessene Flugkosten, Ausgaben für 
das Anmieten von Bussen sowie Ausgaben für Fähren 
sind abrechnungsfähig. Andere Finanzierungsmöglich-
keiten (z. B. Deutsche Sportjugend, Kommunen, Stiftun-
gen) sollten vorrangig genutzt werden.
Der Zuschuss beträgt in der Regel 50% der förderfähi- 
gen Gesamtausgaben. 
Außerdem gilt Ziffer 2.2 der Allg. Abrechnungsbestim-
mungen.

6. Antragsverfahren und Mittelauszahlung
Der Antrag (Formblatt) ist grundsätzlich bis zum 01.12.
des Vorjahres an den LandesSportBund Niedersachsen
zu stellen.
Auf dem Formblatt sind die Projektziele und Methoden
zu beschreiben sowie ein Kosten- und Finanzierungsplan
auszufüllen.
Die Fördermittel werden nach Einreichen des Verwen-
dungsnachweises (Formblatt) ausgezahlt.
In begründeten Einzelfällen können die Fördermittel vor-
zeitig ausgezahlt werden.
Sollte die Maßnahme nach der Fördermittelzusage ab-
gesagt werden, so sind bereits ausgezahlte Fördermittel
unverzüglich an den LSB zurückzuzahlen.

7. Abrechnung und Nachweisführung
Siehe Ziffer 2.1.7 und Ziffer 2.1.8 Allg. Abrechnungsbe-
stimmungen.

8. Prüfung der Mittelverwendung
Siehe Ziffer 2.1.12 Allg.  Abrechnungsbestimmungen.

9. Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt zum 01.01.2026 in Kraft und ist bis
zum 31.12.2027 befristet. Über zwischenzeitlich not-
wendig werdende Änderungen beschließt das zuständige
LSB-Organ.
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